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1. erste Ordnung zur Änderung der Studiengangprüfungsordnung für die mas-
terstudiengänge „nachhaltige entwicklung“ und „Angewandte nachhaltig-
keit“ der hochschule Bochum vom 9. Juli 2018

 
2. Studiengangsprüfungsordnung für die masterstudiengänge „nachhaltige 

entwicklung“ und „Angewandte nachhaltigkeit“ der hochschule Bochum
 vom 05. Dezember 2016 in der Fassung der ersten Änderungsordnung vom 

9. Juli 2018
 



Hochschule Bochum         09.07.2018 

Der Präsident 

Az.: Dez. 4 – Ko 

 

Erste Ordnung zur Änderung  

der Studiengangprüfungsordnung  

für 

die Masterstudiengänge „Nachhaltige Entwicklung“ und 

„Angewandte Nachhaltigkeit“  

der Hochschule Bochum 

 

 vom 9. Juli 2018 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 

2014 (GV. NRW S. 547), das zuletzt am 17. Oktober 2017 (GV. NRW S. 806) geändert wur-

de), erlässt die Hochschule Bochum folgende Änderungsordnung. 

 

 

Artikel I 

 

Die Studiengangprüfungsordnung für die Masterstudiengänge „Nachhaltige Entwicklung“ 

und „Angewandte Nachhaltigkeit“ der Hochschule Bochum vom 05. Dezember 2016 (Amtl. 

Bek. Nr. 908) wird wie folgt geändert: 

 

1. § 3 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen. 

 

2. § 4 Abs. 1 letzter Satz wird gestrichen. 

 

3. § 4 Abs. 2 letzter Satz wird gestrichen. 

 

4. § 6 Abs. 1 Ziff. 2 erhält folgende Fassung: 

„einem Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (wissen-

schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben), das 

mit der Koordination der Nachhaltigkeitsstudiengänge betraut ist, und“ 

 

5. § 6 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Das Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die 

oder der Studierende wird vom Fachbereichsrat des Fachbereichs Elektrotechnik und Infor-

matik vorgeschlagen.“ 

 

6. Die Studienverlaufspläne in den Anlagen 1 und 2 werden aktualisiert. 

   

 

Artikel II 

 

Diese Ordnung tritt am 1. September 2018 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen Bekanntma-

chungen der Hochschule Bochum veröffentlicht. 

 



Sie findet Anwendung auf alle Studierenden, die seit dem Sommersemester 2017 in die Mas-

terstudiengänge „Nachhaltige Entwicklung“ oder „Angewandte Nachhaltigkeit“ in der Studi-

engangprüfungsordnung eingeschrieben sind. 

 

Ausgefertigt nach Überprüfung durch das Präsidium der Hochschule Bochum aufgrund des 

Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik vom 

06.06.2018. 

 

Bochum, den 09.07.2018 

 

Der Präsident der Hochschule Bochum 

 

gez. Prof. Dr. rer. oec. Jürgen Bock 

 

(Prof. Dr. rer. oec. Jürgen Bock) 



HOCHSCHULE BOCHUM         05.12.2016 

-    Der Präsident    - 

Az.: Dez.4-Ho 
 

Studiengangsprüfungsordnung 

für 

die Masterstudiengänge „Nachhaltige Entwicklung“ und 

„Angewandte Nachhaltigkeit“  

der Hochschule Bochum 

vom 05. Dezember 2016 

in der Fassung der ersten Änderungsordnung vom 9. Juli 2018 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz - HG) in der Fassung der Bekanntmachung des Hochschulzukunftsgesetzes (HZG 

NRW) vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert am 14. Juni 2016 (GV. NRW S. 

310), hat die Hochschule Bochum die folgende Studiengangsprüfungsordnung erlassen: 

 

Inhaltsübersicht 
 

I. Allgemeine Regelung 

 

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Hochschulgrad 

§ 3 Regelstudienzeit, Studienbeginn, Studienumfang  

§ 4 Spezielle Zugangsvoraussetzung 

§ 5 Angleichleistungen 

§ 6 Prüfungsausschuss 
§ 7 Module 
§ 8 Prüfungen 

§ 9 Prüfungsformen 

§ 10 Masterarbeit und Kolloquium 

§ 11 Gesamtnote 

§ 12 In-Kraft-Treten; Veröffentlichung 

 

 
Anlagen 

Anlage 1: Studienverlaufsplan für den Masterstudiengang „Nachhaltige Entwicklung“ 

Anlage 2: Studienverlaufsplan für den Masterstudiengang „Angewandte Nachhaltigkeit“ 

 

 



§ 1 

Geltungsbereich 

 

Diese Studiengangsprüfungsordnung gilt zusammen mit der Master-Rahmenprüfungsordnung 

der Hochschule Bochum für die 3-semestrigen Masterstudiengänge „Nachhaltige Entwick-

lung“ und „Angewandte Nachhaltigkeit“ der Hochschule Bochum.  

 

 

§ 2 

Hochschulgrad 

 

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Hochschule Bochum den akademi-

schen Grad „Master of Science“ (M. Sc.). 

 

 

§ 3 

Regelstudienzeit, Studienbeginn, Studienumfang 

 

(1) Das Masterstudium umfasst einschließlich aller Prüfungen eine Regelstudienzeit von 3 

Semestern. 

 

(2) Das Studium beginnt jeweils zum Winter- und zum Sommersemester. 

 

(3) Der Gesamtstudienumfang beträgt 90 Leistungspunkte (Credit Points = CP) nach dem 

European Credit Transfer System (ECTS). 

 

(4) Das Masterstudium ist modularisiert. Einzelheiten der Gliederung des Studiums regelt 

der jeweilige Studienverlaufsplan (Anlage 1 und 2) und das Modulhandbuch.  

 

 

§ 4 

Spezielle Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums in dem Masterstudiengang „Nachhaltige 

Entwicklung“ ist ein qualifizierter Abschluss (Bachelor oder Diplom) mit einer Gesamtnote 

von mindestens 2,5 eines mindestens 7-semestrigen Studiengangs „Nachhaltige Entwicklung“ 

(210 Leistungspunkte) oder eines fachlich vergleichbaren Studiengangs an einer staatlichen 

oder staatlich anerkannten Hochschule. Die Feststellung über die fachliche Vergleichbarkeit 

trifft der Prüfungsausschuss.  

 

(2) Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums in dem Masterstudiengang „Angewand-

te Nachhaltigkeit“ ist ein qualifizierter Abschluss (Bachelor oder Diplom) mit einer Gesamt-

note von mindestens 2,5 eines Studiengangs (210 Leistungspunkte) an einer staatlichen oder 

staatlich anerkannten Hochschule. Keinen Zugang zum Masterstudiengang „Angewandte 

Nachhaltigkeit“ haben Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiengangs „Nachhal-

tige Entwicklung“ der Hochschule Bochum oder vergleichbarer Studiengänge.  

 

 

 

 



§ 5 

Angleichleistungen  

 

(1) Absolventinnen und Absolventen eines Bachelorstudiengangs im Umfang von 180 Leis-

tungspunkten können nach Maßgabe des § 4 mit der Auflage, zusätzliche Angleichleistungen 

im Umfang von 30 Leistungspunkten bis zur Anmeldung zur Masterarbeit nachzuweisen, zum 

Masterstudium zugelassen werden. 

 

(2) Die 30 Leistungspunkte für den Masterstudiengang „Nachhaltige Entwicklung“ müssen 

in den Modulen bzw. Teilmodulen des Bachelorstudiengangs „Nachhaltige Entwicklung“ er-

bracht werden. Die Module dürfen nicht bereits im vorhergehenden Bachelorstudiengang be-

legt worden sein. Die zu belegenden Module werden zu Beginn des Studiums in Abstimmung 

mit der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden in enger Abstimmung mit der jeweiligen 

Studienfachberaterin oder dem jeweiligen Studienfachberater festgelegt und dürfen nach dem 

1. Prüfungsversuch nicht mehr geändert werden. 

 

(3) Die 30 Leistungspunkte für den Masterstudiengang „Angewandte Nachhaltigkeit“ müs-

sen in den Modulen bzw. Teilmodulen eines von der Hochschule Bochum angebotenen Ba-

chelorstudiengangs erbracht werden. Die Module dürfen nicht bereits im vorhergehenden Ba-

chelorstudiengang belegt worden sein. Die zu belegenden Module werden zu Beginn des Stu-

diums in Abstimmung mit der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden in enger Abstim-

mung mit der jeweiligen Studienfachberaterin oder dem jeweiligen Studienfachberater festge-

legt und dürfen nach dem 1. Prüfungsversuch nicht mehr geändert werden. 

 

(4) Für die Bewertung der Angleichleistungen gelten die Regelungen des § 9 der Master-

Rahmenprüfungsordnung entsprechend. 

 

(5) Die Noten der Angleichleistungen gehen nicht in die Gesamtnote der Masterprüfung 

gem. § 11 Abs. 2 ein. 

 

(6) Über die Angleichleistungen wird als Anlage zum Masterzeugnis eine Bescheinigung 

ausgestellt. Die Bescheinigung enthält die Bezeichnungen der Module mit den Prüfungsnoten 

und den zugehörigen Leistungspunkten. 
 

(7) Besteht die oder der Studierende eine Prüfung endgültig nicht, kann sie oder er das Stu-

dium im Masterstudiengang „Nachhaltige Entwicklung“ bzw. „Angewandte Nachhaltigkeit“ 

nicht fortsetzen. Sie oder er erhält auf Antrag eine Bescheinigung über die insgesamt erbrach-

ten Leistungen. 

 

 

§ 6 

Prüfungsausschuss 

 

(1) Der Prüfungsausschuss Nachhaltige Entwicklung regelt die Prüfungsangelegenheiten 

der Masterstudiengänge „Nachhaltige Entwicklung“ und „Angewandte Nachhaltigkeit“. Er 

besteht abweichend von § 6 Absatz 1 der Master Rahmenprüfungsordnung aus:  

 

1. Drei Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, wo-

bei je eines dieser Mitglieder das Kompetenzzentrum „Construction“, „Engineering“ 

und „Business“ repräsentiert,  



2. einem Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Lehrkräfte für besondere 

Aufgaben), das mit der Koordination der Nachhaltigkeitsstudiengänge betraut ist, und 

 

3. einer oder einem Studierenden des Studienganges. 

 

(2) Die Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer werden 

von den das jeweilige Kompetenzzentrum bildenden Fachbereichen bzw. dem das Kompe-

tenzzentrum bildenden Fachbereich vorgeschlagen. Das Mitglied aus der Gruppe der akade-

mischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die oder der Studierende wird vom Fachbe-

reichsrat des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik vorgeschlagen.  

 

(3) Die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende und die Mitglieder 

des Prüfungsausschusses werden vom Fachbereichsrat Elektrotechnik und Informatik ge-

wählt.  

 

 

§ 7 

Module 

 

(1) Die Zahl der Module sowie deren zeitliche Abfolge ergeben sich aus dem jeweiligen 

Studienverlaufsplan im Anhang. 

 

(2) Der Inhalt, das Qualifikationsziel, die Lehrform und die Arbeitsbelastung der einzelnen 

Module sind im Modulhandbuch festgeschrieben. 

 

(3) Die Form und die Dauer der Prüfungsleistungen der einzelnen Module sind im jeweili-

gen Modulhandbuch festgeschrieben. 

 

(4) Teilnahmevoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen regelt diese Studiengangs-

prüfungsordnung. 

 

(5) Wahlpflichtmodule des Masterstudiengangs „Nachhaltige Entwicklung“ umfassen vier 

Vertiefungsmodule Nachhaltige Entwicklung und vier Methodenseminare; Wahlpflichtmodu-

le des Masterstudiengangs „Angewandte Nachhaltigkeit“ umfassen vier Grundlagenmodule 

Nachhaltige Entwicklung und vier Methodenseminare. Die Wählbarkeit der jeweiligen Wahl-

pflichtmodule steht unter dem Vorbehalt des tatsächlichen Lehrangebots. 

 

(6) Die Module des 1. Fachsemesters werden erstmals im Sommersemester 2017 und die 

des 2. Fachsemesters werden erstmals im Wintersemester 2017/2018 angeboten. 

 

 

§ 8 

Prüfungen 

 

(1) Die Masterprüfung besteht aus den studienbegleitend abgelegten Prüfungen und Testa-

ten zu den im Studienverlaufsplan genannten Modulen, der Masterarbeit und dem abschlie-

ßenden Kolloquium. 

 

 



(2) Ein Modul ist bestanden, wenn 

−   die Modulprüfung mindestens mit „ausreichend“ 4,0 bewertet wurde sowie 

−   alle ggf. im Modul vorgesehenen Testate erbracht sind. 

 

 

§ 9 

Prüfungsformen 

 

(1) Eine Prüfung ist in der Regel eine Prüfungsleistung in Form von einer Klausurarbeit 

(mindestens 60 Minuten und höchstens 240 Minuten Dauer) oder einer mündlichen Prüfung 

(mindestens 15 Minuten und höchstens 60 Minuten Dauer). 

 

(2) Als Prüfungsleistung kann von der Prüferin bzw. dem Prüfer alternativ auch eine Haus-

arbeit, ggf. mit einer Präsentation, verlangt werden. Die Präsentation dient der Feststellung 

der fachlichen Kenntnisse sowie der eigenständigen Leistung an der Hausarbeit. 

 

 

§ 10 

Masterarbeit und Kolloquium 

 

(1) Der Arbeitsaufwand für die Masterarbeit inklusive Kolloquium beträgt rund 900 Stun-

den (insgesamt 30 Leistungspunkte).  

 

(2) Zur Masterarbeit wird nach schriftlichem Antrag an den Prüfungsausschuss zugelassen, 

wer  

1. ggf. alle Angleichleistungen bestanden hat, 

2. alle Prüfungen des Masterstudiums bis auf eine bestanden hat, und 

3. alle Testate des Masterstudiums bis auf eines erbracht hat. 

 

(3) Die Bearbeitungsdauer beträgt höchstens 5 Monate (25 Leistungspunkte). Sie ist auf-

grund einer beim Prüfungsausschuss zu beantragenden Verlängerung um einen Monat auf 

sechs Monate begrenzt. 

 

(4) Zum Kolloquium wird zugelassen, wer 

1. alle Prüfungen und Testate des Masterstudiums bestanden bzw. erbracht hat und 

2. die Masterarbeit mit wenigstens „ausreichend“ (4,0) bestanden hat. 

 

 

§ 11 

Gesamtnote 

 

(1) Das entsprechende Masterstudium ist bestanden, wenn alle Modulprüfungen nach Stu-

dienverlaufsplan bestanden, alle Testate erbracht sowie die Masterarbeit und das Kolloquium 

jeweils mit mindestens „ausreichend“ 4,0 bewertet wurden. 

 

(2) Die Gesamtnote wird gemäß § 9 Abs. 4 der Master-Rahmenprüfungsordnung aus den 

mit den Leistungspunkten gewichteten Noten der einzelnen Modulprüfungen, der Masterar-

beit und des Kolloquiums ermittelt. 

 

 



§ 12 

In-Kraft-Treten; Veröffentlichung 

 

Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Dezember 2016 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen Be-

kanntmachungen der Hochschule Bochum veröffentlicht. 

 

Ausgefertigt nach Überprüfung durch das Präsidium der Hochschule Bochum aufgrund des 

Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik vom 09. 

November 2016. 

 

Bochum, den 05. Dezember 2016 

 

Der Präsident der Hochschule Bochum 

 

 

Gez. Prof. Dr. rer. oec. Jürgen Bock 

 

(Prof. Dr. rer. oec. Jürgen Bock) 
 



M.Sc. Nachhaltige Entwicklung

In der Fassung zur Prüfungsordnung vom 05.12.2016 unter Berücksichtigung der 1. Änderungsordnung vom 09.07.2018

Module K
ü

rz
e

l

Summe

SWS

Summe

ECTS

Testat Prüfung

SWS ECTS ECTS ECTS

V S Ü P V S Ü P V Ü P

Vertiefungsmodule Nachhaltige Entwicklung*

Energiewende und erneuerbare Energien VNE1-4.1 5

Regenerative Energietechnik RE 4 5 - MP 2 - 2 - 5

Nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung VNE1-4.2 5

Nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung, insb. zukunftsfähige urbane Infrastrukturen NR 4 5 2 MP - 4 - - 5

Neue Forschungsergebnisse und Entwicklungen der Nachhaltigkeitswissenschaft VNE1-4.3 5

Forschungskolloquium zu aktuellen Ergebnissen aus den Nachhaltigkeitswissenschaften FK -  - 2 - - 3

Entwicklungen und Trends der Nachhaltigkeitswissenschaften OK -  - 2 - - 2

Nachhaltigkeitsinnovationen: Management und Technologieentwicklung VNE1-4.4 5

Innovation für Nachhaltige Entwicklung IN - - 2 - - 3

Nachhaltigkeitsorientiertes Innovations- und Technologiemanagement IT - 2 - 1 - 2

Nachhaltige Gesellschaftsentwicklung VNE1-4.5 5

Große Transformation I: Der Übergang zur nachhaltigen Gesellschaft GT1 -  - 3 - - 3

Große Transformation II: Der Übergang zur digitalen Gesellschaft GT2 -  - 2 - - 2

Methodenseminare**

Technikfolgenabschätzung und Risikomanagement von Naturgefahren MS1-4.1 5

Technikfolgenabschätzung TF - 2 - - - 3

Risikomanagement von Naturgefahren RM - 2 - - - 2

Mehrkriterielle Entscheidungsunterstützung und Mediation bei Konflikten MS1-4.2 5

Multikriterielle Entscheidungsunterstützung ME - - 2 - - 3

Mediation bei Konflikten MK - - 2 - - 2

Systemforschung und Input-Output-Analyse MS1-4.3 5

Input-Output-Analyse IO 4 5 - MP  - 4 - - 5

Nachhaltigkeitsberichterstattung und -zertifizierung MS1-4.4 5

Nachhaltigkeitsberichterstattung und -zertifizierung NB 4 5 - MP - 4 - - 5

Ressourceneffizienz und Lebenszyklusanalyse MS1-4.5 5

Ressourceneffizienz und Lebenszyklusanalyse RL 4 5 - MP 2 - 2 - 5

Angewandte transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung MS1-4.6 5

Transdisziplinäre Forschungsmethoden TM - - 2 - - 3

Zukunfts- und Transformationsforschung ZT - - 2 - - 2

Freies Methodenseminar MS1-4.7 5

Freies Methodenseminar (unregelmäßig) FM 4 5 - MP  - 4 - - 5 - 4 - - 5

Wahlmodul im Rahmen der Ruhr Master School MS1-4.8

Wahlmodulfach RS 4 - MP  - 4 - - 5  - 4 - - 5 5

Inter- bzw. transdisziplinäre Projektarbeit im Nachhaltigkeitskontext

Inter- bzw. transdisziplinäre Projektstudien I ITP-1 10

Inter- bzw. transdisziplinäre Projektstudien I PS1 2 10 - MP - 2 - - 10 - 2 - - 10

Inter- bzw. transdisziplinäre Projektstudien II ITP-2 10

Inter- bzw. transdisziplinäre Projektstudien II PS2 2 10 - MP - 2 - - 10 - 2 - - 10

Abschluss

Masterarbeit und Kolloquium MASTER 30

Masterarbeit MA - TP - - - - 25

Kolloquium KO - TP - - - - 5

Summe x 90 30 30 30 90

* Aus diesem Wahlkatalog müssen im Laufe der ersten beiden Fachsemester 4 Module (insgesamt 20 ECTS) ausgewählt werden.

** Aus diesem Wahlkatalog müssen im Laufe der ersten beiden Fachsemester 4 Module (insgesamt 20 ECTS) ausgewählt werden.
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M.Sc. Angewandte Nachhaltigkeit

In der Fassung zur Prüfungsordnung vom 05.12.2016 unter Berücksichtigung der 1. Änderungsordnung vom 09.07.2018

Module K
ü

rz
e

l

Summe

SWS

Summe

ECTS

Testat Prüfung

SWS ECTS ECTS ECTS

V S Ü P V S Ü P V S Ü P

Grundlagenmodule Nachhaltige Entwicklung

Nachhaltigkeit: Leitbild, Hintergrund und Strategien GNE1-4.1 5

Basiswissen Nachhaltigkeit BK 4 5 - MP 2 - 2 - 5

Ansätze und Methoden der Nachhaltigkeitswissenschaft GNE1-4.2 5

Ansätze und Methoden der Nachhaltigkeitswissenschaft AM 4 5 - MP  - 4 - - 5

Nachhaltiges Wirtschaften** GNE1-4.3 5

Einführung in die Nachhaltige Ökonomie NÖ - 2 - - - 3

Nachhaltigkeitsorientierte Betriebswirtschaftslehre BW - 2 - - - 2

Nachhaltigkeitsinnovationen: Management und Technologieentwicklung** VNE1-4.4 5

Innovation für Nachhaltige Entwicklung IN - - 2 - - 3

Nachhaltigkeitsorientiertes Innovations- und Technologiemanagement IT - 2 - 1 - 2

Nachhaltigkeitskommunikation GNE1-4.4 5

Bildung für Nachhaltige Entwicklung BN - - 2 - - 3

Grundlagen der Nachhaltigkeitskommunikation KN - - 2 - - 2

Methodenseminare*

Technikfolgenabschätzung und Risikomanagement von Naturgefahren MS1-4.1 5

Technikfolgenabschätzung TF - 2 - - - 3

Risikomanagement von Naturgefahren RM - 2 - - - 2

Mehrkriterielle Entscheidungsunterstützung und Mediation bei Konflikten MS1-4.2 5

Multikriterielle Entscheidungsunterstützung ME - - 2 - - 3

Mediation bei Konflikten MK - - 2 - - 2

Systemforschung und Input-Output-Analyse MS1-4.3 5

Input-Output-Analyse IO 4 5 - MP  - 4 - - 5

Nachhaltigkeitsberichterstattung und -zertifizierung MS1-4.4 5

Nachhaltigkeitsberichterstattung und -zertifizierung NB 4 5 - MP - 4 - - 5

Ressourceneffizienz und Lebenszyklusanalyse MS1-4.5 5

Ressourceneffizienz und Lebenszyklusanalyse RL 4 5 - MP 2 - 2 - 5

Angewandte transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung MS1-4.6 5

Transdisziplinäre Forschungsmethoden TM - - 2 - - 3

Zukunfts- und Transformationsforschung ZT - - 2 - - 2

Freies Methodenseminar MS1-4.7 5

Freies Methodenseminar (unregelmäßig) FM 4 5 - MP  - 4 - - 5 - 4 - - 5

Wahlmodul im Rahmen der Ruhr Master School MS1-4.8

Wahlmodulfach RS 4 5 - MP  - 4 - - 5  - 4 - - 5 5

Inter- bzw. transdisziplinäre Projektarbeit im Nachhaltigkeitskontext

Inter- bzw. transdisziplinäre Projektstudien I ITP-1 10

Inter- bzw. transdisziplinäre Projektstudien I PS1 2 10 - MP - 2 - - 10 - 2 - - 10

Inter- bzw. transdisziplinäre Projektstudien II ITP-2 10

Inter- bzw. transdisziplinäre Projektstudien II PS2 2 10 - MP - 2 - - 10 - 2 - - 10

Abschluss

Masterarbeit und Kolloquium MASTER 30

Masterarbeit MA - TP - - - - 25

Kolloquium KO - TP - - - - 5

Summe 36 90 30 30 30 90

* Aus diesem Wahlkatalog müssen im Laufe der ersten beiden Fachsemester 4 Module (insgesamt 20 ECTS) ausgewählt werden.

** Die Studierenden müssen eines der beiden Module wählen. Zur Wahl stehen: "Nachhaltiges Wirtschaften" und  "Nachhaltigkeitsinnovationen: Management und Technologieentwicklung"
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